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Der Landesverband Bayern des Ver-

bandes der Siebenbürger Sachsen in 

Deutschland gibt sich, aufgrund der 

vom Registergericht in München ge-

nehmigten Satzung des Verbandes der 

Siebenbürger Sachsen für seine innere 

Ordnung und zur Erfüllung seine Auf-

gaben folgende 

 

GLIEDERUNGSORDNUNG 

 

1. 

Die Zuständigkeit des Landesverban-

des Bayern der Verband der Sieben-

bürger Sachsen erstreckt sich auf das 

Gebiet des Freistaates Bayern. Der 

Landesverband Bayern hat seinen Sitz 

in der Geschäftsstelle in München.  

 

2. 

Die Mitglieder des Verbandes der Sie-

benbürger Sachsen in Deutschland, die 

ihren ständigen Wohnsitz im Freistaat 

Bayern haben, sind organisatorisch in 

dem Landesverband Bayern und seinen 

Untergliederungen wie Kreisgruppen, 

Ortsgruppen, Nachbarschaften erfasst.  

 

Die Abgrenzungen der Kreisgruppen 

werden vom Geschäftsführenden Lan-

desvorstand festgelegt und sollen in 

der Regel deckungsgleich mit den 

kommunalen Grenzen einer Stadt oder 

eines Landkreises sein. So weit erfor-

derlich, kann eine Kreisgruppe mehre-

re Städte oder Landkreise umfassen. 

Mitglieder, die in Städten oder Land-

kreisen wohnen, die keiner Kreisgrup-

pe zugeordnet sind, unterstehen direkt 

dem Landesverband und üben ihr 

Wahlrecht direkt über diesen aus. Bei 

Errichtung neuer  

 

oder Auflösung bestehender Kreis-

gruppen sind die bestehenden Abgren-

zungen, bezogen auf die kommunalen 

Stadt- bzw. Landkreisgrenzen, neu 

festzulegen. 

 

 

3. 

Die Mitgliedschaft im Verband der 

Siebenbürger Sachsen in Deutschland 

ist in der Satzung und den Richtlinien 

des Verbandes  geregelt und für alle 

Gliederungen des Landesverbandes 

verbindlich. 

 

4. 

Die Regelungen der Satzung und der 

Verbandsrichtlinien sind auch für den 

Landesverband Bayern und alle seine 

Gliederungen verbindlich und Teil die-

ser Gliederungsordnung. 

 

Landesverband 

5. 

Die Organe des Landesverbandes sind:  

a.) die Hauptversammlung (Delegier-

tenversammlung)  

b.) der Gesamtvorstand  

c.)  der Geschäftsführende Vorstand  

 

Oberstes Organ des Landesverbandes 

ist die Hauptversammlung. Diese muss 

mindestens einmal in vier Jahren zu-

sammentreten. Die Einberufung der 

Hauptversammlung erfolgt durch den 

Landesvorsitzenden über die Kreis-

gruppen und durch Veröffentlichung in 

der „Siebenbürgischen Zeitung“. Sie 
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muss ferner einberufen werden, wenn 

die Mehrheit des Gesamtvorstandes 

oder mindestens 1/3 der Delegierten 

des Landesverbandes dieses fordern. 

Die Leitung der Hauptversammlung 

obliegt dem Landesvorsitzenden.  

 

Zeit, Ort und Tagesordnung der 

Hauptversammlung sind mindestens 14 

Tage vorher allen Delegierten durch 

den Landesvorsitzenden schriftlich 

bekannt zu geben.  

Die Hauptversammlung fasst ihre Be-

schlüsse mit absoluter Mehrheit. 

Stimm- und wahlberechtigt in der 

Hauptversammlung sind:  

a.) die Mitglieder des Geschäftsfüh-

renden Vorstandes (bei Neuwahlen 

die Mitglieder des bisherigen Ge-

schäftsführenden Vorstandes)  

b.) die Vorsitzenden der Kreisgruppen 

als Delegierte von Amts wegen  

c.) die zur Hauptversammlung gewähl-

ten Delegierten bzw. die aufgerück-

ten Ersatzdelegierten. 

 

Die zustehende Anzahl der zu wählen-

den Delegierten der Kreisgruppen an 

der Hauptversammlung des Landes-

verbandes Bayern wird von dem Ge-

schäftsführenden Vorstand und der 

Landesgeschäftsstelle gemäß dem An-

teil am Mitgliederbestand zu Jahresbe-

ginn ermittelt. Die Anzahl der Dele-

gierten zur Hauptversammlung des 

Landesverbandes Bayern ist gleich der 

Anzahl der zu entsendenden Delegier-

ten zum Verbandstag.  

 

Stimmübertragung und Stimmhäufun-

gen auf einen Delegierten sind zuläs-

sig. Jeder Delegierte darf höchstens 

drei Stimmen übertragen bekommen. 

 

Die Hauptversammlung ist beschluss-

fähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Stimmberechtigten anwesend ist. Wird 

Beschlussunfähigkeit festgestellt, so 

kann eine ordnungsgemäß eingeladene 

Hauptversammlung mit der gleichen 

Tagesordnung, ohne Rücksicht auf die 

Zahl der anwesenden Stimmberechtig-

ten, zu einem anderen Zeitpunkt als 

beschlussfähige Hauptversammlung 

abgehalten werden, wenn darauf bei 

der Einladung und Veröffentlichung 

hingewiesen wurde.  

 

6. 

Die Aufgaben der Hauptversammlung 

sind: 

a.) Überprüfung der Tätigkeit des Lan-

desvorstandes (Gesamtvorstand, Ge-

schäftsführender Vorstand) 

b.)Entgegennahme des Berichts der 

Rechnungsprüfer und Entlastung des 

Geschäftsführenden Vorstandes 

c.) Wahl des Landesvorsitzenden und 

der bis zu vier Stellvertretenden 

Landesvorsitzenden 

d.) Wahl von 2 Rechnungsprüfern, die 

nicht Mitglieder des Landesvorstan-

des sein dürfen 

e.) Wahl des Vermögensverwalters 

f.) Wahl des Schriftführers  

g.) Wahl der Delegierten zum  

     Verbandstag 

h.)  Beratung und Beschlussfassung in 

Grundsatzfragen der landsmann-

schaftlichen Arbeit in Bayern  

i.) Überprüfung der Tätigkeit und der 

Beschlüsse der Kreisgruppen  

 

Der Geschäftsführende Vorstand des 

Landesverbandes setzt sich zusammen 

aus:  

a.) dem Vorsitzenden des Landesver- 

      bandes 

b.) den Stellvertretenden Landesvorsit- 

     zenden  

c.) dem Vermögensverwalter  

d.) dem Landesjugendleiter  
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e.) dem Schriftführer  

f.) den Fachreferenten  

g.) den Beisitzern 

Dem Gesamtvorstand des Landesver-

bandes gehören außer den Mitgliedern 

des Geschäftsführenden Vorstandes die 

Vorsitzenden der Kreisgruppen von 

Amts wegen an.  

 

Zu den Sitzungen des Landesverbandes 

(sowohl des Gesamtvorstandes wie 

auch des Geschäftsführenden Vorstan-

des) können auf Einladung des Lan-

desvorsitzenden verdienstvolle Mit-

glieder des Verbandes oder Verantwor-

tungsträger siebenbürgisch-sächsischer 

Einrichtungen zur Erörterung bestimm-

ter Aufgaben eingeladen werden. 

 

Der Landesvorsitzende und die Stell-

vertretenden Landesvorsitzenden wer-

den mit absoluter Stimmenmehrheit 

der gültigen Stimmen auf die Dauer 

von vier Jahren in geheimer Abstim-

mung gewählt. 

 

Die Hauptversammlung des Landes-

verbandes wählt in gesonderten Wahl-

gängen:  

- den Landesvorsitzenden  

- die Stellvertretenden Landesvorsit-          

zenden  

- den Schriftführer  

- den Vermögensverwalter 

- 2 Rechnungsprüfer und 2 Ersatzrech-

nungsprüfer. 

 

Die Hauptversammlung bestätigt auf 

Vorschlag des Landesvorsitzenden 

Anzahl und Funktion der Fachreferate 

sowie die Nominierung der Referenten 

und der bis zu vier Beisitzer. 

 

Die Rechnungsprüfer haben mindes-

tens einmal im Jahr die Kassengeba-

rung des Landesverbandes zu überprü-

fen. Die Prüfung muss von zwei Rech-

nungsprüfern gemeinsam vorgenom-

men werden. Das Prüfungsergebnis ist 

schriftlich festzuhalten und dem Ge-

schäftsführenden Vorstand zuzuleiten.  

 

Das Mandat von gewählten Mitglie-

dern im Geschäftsführenden Vorstand 

des Landesverbandes und den Unter-

gliederungen erlischt durch Ablauf der 

Wahlperiode, durch Tod, Austritt, 

Rücktritt oder Amtsenthebung.  

 

Vorstandsmitglieder können jederzeit 

ihren Rücktritt erklären. Der Rücktritt 

wird erst mit der Wahl des Nachfolgers 

wirksam. Das Gremium, das satzungs-

gemäß die Mitglieder des Vorstandes 

gewählt hat, kann diese mit absoluter 

Stimmenmehrheit auch ihres Amtes 

entheben.  

 

7. 

Delegierte zum Verbandstag 

Delegierte des Landesverbandes zum 

Verbandstag des Bundesverbandes 

sind die amtierenden Kreisvorsitzen-

den, die von der Hauptversammlung 

des Landesverbandes und von den 

Kreisgruppen gewählten Delegierten. 

Die von der Bundesgeschäftsstelle er-

mittelte Anzahl der auf den Landes-

verband Bayern entfallenden Delegier-

ten wird vom Geschäftsführenden Vor-

stand auf die Kreisgruppen entspre-

chend deren Mitgliederzahl derart auf-

geschlüsselt, dass jede Kreisgruppe auf 

dem Verbandstag durch mindestens 

einen Delegierten, den Kreisvorsitzen-

den, vertreten ist. Die auf die größeren 

Kreisgruppen entfallenden zusätzlichen 

Delegierten und Ersatzdelegierten 

werden von diesen Kreisgruppen ge-

wählt.  
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Vier Delegierte werden von der 

Hauptversammlung des Landesverban-

des gewählt. Die Wahl dieser vier De-

legierten wird dem Geschäftsführenden 

Landesvorstand übertragen. Die vier 

vom Geschäftsführenden Landesvor-

stand nominierten Delegierten gelten 

als von der Hauptversammlung des 

Landesverbandes gewählt, wenn diese 

die Nominierung nicht aufhebt und 

andere Delegierte wählt. 

 

Die Bestimmungen der Geschäftsord-

nung der Verband in Kapitel V „Wahl-

ordnung der Delegierten für den Ver-

bandstag“ sind für die Wahl der Dele-

gierten und Ersatzdelegierten, deren 

Amtsdauer, für Stimmübertragungen 

und für Melde- und Verfahrensmodali-

täten zu beachten. 

 

Die Kreisgruppen 

8. 

Die Organe der Kreisgruppe sind:  

a.) die Mitgliederversammlung  

b.) der Vorstand der Kreisgruppe  

c.) der erweiterte Vorstand  

 

Die Mitgliederversammlung ist das 

oberste Organ der Kreisgruppe. Sie tritt 

mindestens einmal in vier Jahren zu-

sammen. Stimmberechtigt sind alle 

Mitglieder der Kreisgruppe. 

Die Mitgliederversammlung der Kreis-

gruppe ist beschlussfähig, wenn die 

dreifache Anzahl an Mitgliedern - be-

zogen auf die Zahl der von der Mit-

gliederversammlung gewählten Vor-

standsmitglieder - anwesend ist. Wird 

Beschlussunfähigkeit festgestellt, kann 

eine ordentlich eingeladene Mitglie-

derversammlung mit derselben Tages-

ordnung ohne Rücksicht auf die Zahl 

der Stimmberechtigten als beschluss-

fähige Mitgliederversammlung abge-

halten werden, wenn darauf bei der 

Einladung hingewiesen wurde. 

 

 

9. 

Die Mitgliederversammlung der Kreis-

gruppe wählt den Vorstand der Kreis-

gruppe auf die Dauer von vier Jahren. 

Dieser setzt sich zusammen aus:  

a.) dem Vorsitzenden  

b.) bis zu vier Stellvertretern  

c.) dem Kassenwart 

d.) dem Schriftführer. 

 

Die Mitgliederversammlung bestätigt 

auf Vorschlag des Vorsitzenden der 

Kreisgruppe die Fachreferenten und 

die Beisitzer. 

 

10. 

Die Mitgliederversammlung wählt für 

die gleiche Mandatsdauer wie die des 

Vorstandes zwei Rechnungsprüfer und 

zwei Ersatzrechnungsprüfer.  

 

Die Rechnungsprüfer haben die Kas-

sengebarung der Kreisgruppe mindes-

tens einmal im Jahr zu überprüfen. Das 

Prüfungsergebnis muss schriftlich fest-

gehalten werden und mit Darstellung 

der Einnahmen und Ausgaben ab-

schließen.  

Eine Abschrift des Kassenberichtes 

und des Prüfungsprotokolls muss je-

weils dem Landesverband zugeleitet 

werden.  

 

11. 

Der erweiterte Vorstand setzt sich zu-

sammen aus:  

a.) den Mitgliedern des Vorstandes der 

Kreisgruppe 

b.) den Vorsitzenden der Untergliede-

rungen (Nachbarschaften, Ortsgrup-

pen). 
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So weit gegeben, können HOG-

Vertreter hinzugezogen werden. 

 

 

12. 

Weiterhin wählt die Mitgliederver-

sammlung der Kreisgruppe die zur 

Hauptversammlung des Landesverban-

des und zum Bundesverbandstag zu 

entsendenden Delegierten sowie die 

Ersatzdelegierten. Hierbei ist die vom 

Geschäftsführenden Vorstand ermittel-

te Aufschlüsselung entsprechend der 

Mitgliederzahl der Kreisgruppen zu 

beachten (siehe Ziff. 7.).  

 

13. 

Im Bereich des Landesverbandes Bay-

ern gelten für den Mitgliedsbeitrag die 

Regelungen der Satzung der Verband 

in Verbindung mit Kapitel II der Bun-

desgeschäftsordnung. Der Landesver-

band Bayern muss zur Rationalisierung 

und Vereinheitlichung des Finanzwe-

sens das eingeleitete Bankeinzugsver-

fahren bis zur Erfassung aller Mitglie-

der weiter ausdehnen. 

 

Für ein ordnungsgemäßes Finanzgeba-

ren ist es auch erforderlich, dass zu-

sammen mit dem Prüfungsbericht der 

Rechnungsprüfer jährlich eine Ab-

schrift des Kassenberichts jeder Kreis-

gruppe an den Landesverband zu sen-

den ist.  

 

14. 

Untergliederung der Kreisgruppen  

(Ortsgruppen und Nachbarschaften) 

 

Die Kreisgruppen können bei Bedarf 

Ortsgruppen und Nachbarschaften 

gründen. Die Abgrenzungen der Un-

tergliederungen werden zusammen mit 

dem Vorstand der Kreisgruppe und 

dem Vorstand der Untergliederung 

festgelegt.  

Jede Untergliederung wählt einen Vor-

stand. Seine Zusammensetzung sollte 

sich an dem der Kreisgruppe orientie-

ren. (z.B. Vorsitzender bzw. Nachbar-

vater, Stellvertreter, Kassenwart und 

Schriftführer). Jede Untergliederung 

kann in Abstimmung mit dem Vor-

stand der Kreisgruppe ihre Zielsetzun-

gen oder Ordnungen usw. schriftlich 

festlegen. Die erlassene Ordnung be-

darf der Zustimmung des Kreisgrup-

penvorstandes.  

 

 

Schlussbestimmung  

15.  

Diese Gliederungsordnung wurde von 

der Hauptversammlung des Landes-

verbandes Bayern in München, am 

27.1.2008 beschlossen. Sie tritt nach 

Bestätigung durch den Bundesvorstand 

auf Grund der Vorschriften der Sat-

zung des Verbandes in Kraft. 

 


